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Einleitung

I. Themeneinführung

Bundesligaschiedsrichter1 kommen im Durchschnitt auf über 30 Liga-Einsätze 
für den DFB während einer Spielzeit,2 Einsätze in Pokalspielen und internationale 
Einsätze werden sogar noch zusätzlich absolviert. Die etablierten Schiedsrichter 
sind zum Teil 15 Jahre und länger für den DFB tätig,3 bekommen mittlerweile eine 
einsatzunabhängige Vergütung und werden nach der Vorstellung des DFB auf die 
Spiele verteilt. Trotz dieser langjährigen intensiven Verpflichtung werden sie als 
freie Mitarbeiter des DFB beschäftigt und sind nicht davor geschützt, am Ende 
einer Saison von der DFB-Schiedsrichterliste gestrichen zu werden. Ist dies mit 
geltendem Recht vereinbar? Und sollten sie in Wahrheit in einem Arbeitsverhältnis 
zum DFB stehen, können die Verträge zwischen DFB und Elite-Schiedsrichtern 
dann wie bei Bundesligaspielern wegen der Eigenart ihrer Arbeitsleistung befris-
tet werden? Oder ist der DFB dann bis zum Renteneintritt an die Schiedsrichter 
gebunden?

Die Funktion des Schiedsrichteramtes ist in jedem sportlichen Wettkampf un-
verzichtbar. Ganz besonders in einer Kontaktsportart wie dem Fußball ist der Ein-
satz eines Schiedsrichters zur Überwachung der Regeleinhaltung unentbehrlich. 
Ungeachtet dessen agiert der Schiedsrichter kaum im öffentlichen Aufmerksam-
keitsfokus des Publikums. Zwar bildet sich die fußballinteressierte Öffentlichkeit 
wöchentlich auf den Amateurplätzen oder vor dem Fernseher ein Urteil über die 
Unparteiischen; dabei ist indes zu beobachten: Während die Stars einer Fußball-
mannschaft mitunter frenetisch bejubelt werden, wird die gute Leistung eines 
Schiedsrichters nur äußerst selten mit seiner Person verbunden: Nur innerhalb des 
wahrlich begrenzten Kreises aktiver Schiedsrichter bekennen sich Schiedsrichter-
kollegen, Deniz Aytekin- oder Felix Brych-Fans zu sein.

Diese Unterschätzung der Rolle des Schiedsrichters findet seinen Ursprung be-
reits in den Anfängen des modernen Fußballsports in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts: Die damaligen Regeln sahen die Rolle eines Schiedsrichters schlechterdings 

	 1	In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich 
miteingeschlossen, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
	 2	Siehe „Bilanz aller gepfiffenen Spiele“ auf ww.transfermarkt.de (zuletzt abgerufen am 
01. 11. 2021).
	 3	Felix Brych und Manuel Gräfe bis zu seinem Ausscheiden seit 2004; Deniz Aytekin seit 
2008, vgl. www.transfermarkt.de (zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).

file:///\\DS_220\Users\gerritbreetholt\Downloads\ww.transfermarkt.de
http://www.transfermarkt.de/
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nicht vor; vielmehr wurden Regelverstöße durch die Mannschaftsführer selbst 
sanktioniert.4 Heutzutage ist ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter nicht mehr vor-
stellbar. Inzwischen werden sogar Freundschaftsspiele auf Kreisebene, zumindest 
aber auf Verbandsebene durch einen Unparteiischen geleitet. Die zunehmende 
Professionalisierung im Fußballsport vor dem Hintergrund der drastischen Zu-
nahme ihrer wirtschaftlichen Bedeutung hat auch vor dem Schiedsrichterwesen 
nicht Halt gemacht. Wurde zu den historischen Anfängen der Bundesliga in den 
1960er Jahren noch ein Dreiergespann – bestehend aus dem Schiedsrichter und 
seinen zwei Linienrichtern – eingesetzt und der Schiedsrichter mit 20 DM vergü-
tet,5 sind heute bei jedem Bundesliga-Spiel neben dem Schiedsrichter und seinen 
beiden Assistenten zusätzlich ein Vierter Offizieller, ein Video-Schiedsrichter und 
ein Video-Schiedsrichterassistent im Einsatz. Der Schiedsrichter erhält aktuell 
neben einer einsatzunabhängigen Vergütung von 60.000–80.000 € pro Saison ein 
Spielleitungshonorar von 5.000 € pro Spiel.6

Inzwischen ist zwar die maßgebliche Funktion eines Schiedsrichters nicht mehr 
Gegenstand öffentlicher Diskussion und allgemein uneingeschränkt anerkannt, 
dennoch ist selbst der fußballinteressierte Jurist mit den Abläufen des Schieds-
richterwesens wenig bis überhaupt nicht vertraut, während die arbeitsrechtlichen 
Fragen rund um Profifußballer bereits im Grundstudium gelehrt werden. Mög-
licherweise lässt sich der rapide Rückgang der Zahl aktiver Schiedsrichter in 
Deutschland mit diesem generell geringen Interesse an „den Männern in Schwarz“ 
und der zumindest augenscheinlich zunehmenden Gewalt gegen Schiedsrichter7 
erklären. Ließen sich 2016/17 noch knapp 60.000 Personen für das Schiedsrichter-
amt begeistern, kann der aktuelle Stand auf nur noch knapp 45.000 Schiedsrichter 
beziffert werden;8 dies bedeutet einen Rückgang von circa 25 % in 5 Jahren. Die 
vorliegende Arbeit hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Diskrepanz zwischen der 
hohen Bedeutung des Schiedsrichteramtes für den Fußballsport einerseits und den 
sowohl aus allgemein-öffentlicher als auch fachjuristischer Perspektive eher dürf-
tigen Kenntnissen andererseits aufzuheben.

Höchst aktuell ist die vorliegende Arbeit in Bezug auf den derzeit umfassend 
diskutierten Fall Gräfe:9 Manuel Gräfe wurde als Schiedsrichter trotz des besten  

	 4	Hilpert, Geschichte des Sportrechts, S. 306.
	 5	„Erfolgsmodell Bundesliga startet spektakulär“, n-tv vom 24. 08. 2019, https://www.n-tv.
de/sport/fussball/Erfolgsmodell-Bundesliga-startet-spektakulaer-article21225372.html (zu-
letzt abgerufen am 01. 11. 2021).
	 6	https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/137124-PM_Schiedsrichterhonorare_final.pdf 
(zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).
	 7	Dies beschreiben auch Aytekin / Hock, Respekt ist alles, S. 183 ff.
	 8	Zeppenfeld, Anzahl aktiver Schiedsrichter / Schiedsrichterinnen des Deutschen Fußball 
Bundes (DFB) von 2016/17 bis 2020/2021, Statista https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/1243626/umfrage/dfb-anzahl-aktiver-schiedsrichter/ (zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).
	 9	„Es grenzt an Altersdiskriminierung“, Zeit Online vom 25. 04. 2021, https://www.zeit.
de/sport/2021-04/manuel-graefe-dfb-altersgrenze-schiedsrichter-fussball-ruhestand; „Alters-

https://www.n-tv.de/sport/fussball/Erfolgsmodell-Bundesliga-startet-spektakulaer-article21225372.htmlhttps:/www.n-tv.de/sport/fussball/Erfolgsmodell-Bundesliga-startet-spektakulaer-article21225372.html
https://www.n-tv.de/sport/fussball/Erfolgsmodell-Bundesliga-startet-spektakulaer-article21225372.htmlhttps:/www.n-tv.de/sport/fussball/Erfolgsmodell-Bundesliga-startet-spektakulaer-article21225372.html
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/137124-PM_Schiedsrichterhonorare_final.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1243626/umfrage/dfb-anzahl-aktiver-schiedsrichter/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1243626/umfrage/dfb-anzahl-aktiver-schiedsrichter/
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kicker-Notenschnitts der Saison 2020/2110 allein deswegen keine neue Schiedsrich-
tervereinbarung für die Saison 2021/22 angeboten, da er das Alter von 47 Jahren 
überschritten hatte. Gegen diesen DFB-Beschluss klagt Gräfe derzeit vor dem 
LG Frankfurt auf Schadensersatz wegen Altersdiskriminierung.11 Der Erfolg die-
ser Klage wird nach hier vertretener Ansicht maßgeblich davon abhängen, ob das 
Gericht das Verhältnis der Elite-Schiedsrichter zum DFB als Arbeitsverhältnis 
einstuft.

Außerdem bietet das DFB-Pokal-Aus für den VfL Wolfsburg in der Saison 
2021/22 aufgrund eines nicht zulässigen, durch den Schiedsrichter aber gebillig-
ten zusätzlichen Wechsels in der Verlängerung Anlass zu der Erörterung, ob ein 
Verein den Schiedsrichter oder den DFB für seine Schäden haftbar machen kann.

Diese Beispielsfälle zeigen, dass auch die Schiedsrichter zunehmend in den Fo-
kus sportrechtlicher Diskussionen geraten und veranlassen dazu, sich intensiv mit 
ihrer Situation auseinanderzusetzen.

II. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis eines umfassenden Verständnisses für die 
Einzelaspekte des Schiedsrichterwesens, den Diskurs bezüglich der möglichen 
Arbeitnehmerstellung von Elite-Schiedsrichtern zu eröffnen. An eine eigene Stel-
lungnahme zum aktuellen Forschungsstand schließt sich – mangels der Möglich-
keit einer eindeutigen Zuordnung – eine zweigliedrige Folgenbetrachtung an, die 
zwischen der Annahme einerseits und der Ablehnung der Arbeitnehmerstellung 
andererseits differenziert.

Für beide Fälle werden praxisnahe Lösungsmöglichkeiten aktueller Konflikt-
lagen erörtert. Der Umfang der Arbeit berücksichtigt die Konditionen der Schieds-
richter der bundesweiten Fußballigen (Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga), 
des DFB-Pokals sowie derjenigen der deutschen FIFA-Schiedsrichter (sog. Elite-
Schiedsrichter). Der Fokus auf die praktische Umsetzung beschränkt sich dabei 
nicht auf arbeitsrechtliche Aspekte, sondern umfasst auch Haftungs- und antidis-
kriminierungsrechtliche Fragen; am Rande werden außerdem sozial- und steuer-
rechtliche Fragen beleuchtet.

grenze von Schiedsrichtern: Gräfe macht mobil“, kicker vom 19. 04. 2021, https://www.kicker.
de/altersgrenze-von-schiedsrichtern-graefe-macht-mobil-802617/artikel; „DFB  – der Streit 
um Manuel Gräfe“, vom 15. 04. 2021, https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/manuel-
graefe-dfb-100.html (alle zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).
	 10	https://www.kicker.de/manuel-graefe/schiedsrichter (zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).
	 11	„Diskriminiert der DFB seine besten Schiedsrichter?“, Spiegel vom 18. 09. 2021, https:// 
www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-bundesliga-diskriminiert-der-dfb-seine-schiedsrichter- 
a-200508d2-4735-4fb9-8728-0f8609ba8672 (zuletzt abgerufen am 01. 11. 2021).
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